
die Anleitung der Kreisgerichte durch die Rechtsmittel
entscheidungen des Bezirksgerichts.

• Auf der Grundlage des Materials aus den Unter
suchungen zur Vorbereitung des 6. Plenums nahm 
Oberrichter K l a r  (Oberstes Gericht) zu den Besonder
heiten Stellung, die bei der Einbeziehung gesellschaft
licher Kräfte in das Jugendstrafverfahren zu beachten 
sind. Er setzte sich insbesondere kritisch mit der Auf
fassung auseinander, Jugendliche könnten nicht als ge
sellschaftliche Ankläger oder Verteidiger auftreten9. 
Eine für die gerichtliche Praxis außerordentlich be
deutsame Frage warf Prof. Dr. habil. L e k s c h a s ,  
Direktor des Instituts für Strafrecht der Humboldt- 
Universität, auf: Welche Ursachen der Straftat können 
und sollen im Verfahren aufgedeckt und im Urteil dar- 
gelegt werden? Ausgehend von der These, daß im Zen
trum des Strafverfahrens die Feststellung der indivi
duellen strafrechtlichen Verantwortlichkeit steht, 
warnte er davor, eine umfassende Erforschung aller 
Ursachen zu verlangen10 11. Präsident Dr.Toeplitz erinnerte 
in seinem Schlußwort daran, daß die Gerichte nach 
dem Rechtspflegeerlaß verpflichtet seien, bei jeder 
Straftat die ihnen erreichbaren Ursachen und begün
stigenden Bedingungen aufzudecken und zu verallge
meinern, um die Kriminalität in allen gesellschaft
lichen Bereichen erfolgreich bekämpfen und verhüten 
zu können.
Beachtlich — auch im Hinblick auf die künftige Ver
einheitlichung des Jugendstrafverfahrens in der neuen 
StPO — waren die Ausführungen des Direktors des 
Stadtgerichts von Groß-Berlin, B r u n n e r ,  der sich 
für eine stärkere Beiordnung von Rechtsanwälten in 
Jugendstrafverfahren aussprach11. Auch Frau K a m i n ,  
wiss. Mitarbeiter im Ministerium der Justiz, die über 
inhaltliche und methodische Mängel in der Verhand
lungsführung sprach, hob hervor, daß die entwicklungs
bedingten Besonderheiten des jugendlichen Angeklag
ten eine stärkere Sicherung seines Rechts auf Verteidi
gung verlangten.
Frau Kamin beschäftigte sich ferner mit der Frage: 
Welche Kenntnisse braucht der Jugendrichter? Ihre 
Forderung hieß: Der Jugendrichter müsse neben exak
tem, auf dem neuesten Stand beruhendem juristischen 
Wissen auch die Grundprobleme der sozialistischen Er
ziehungstheorie, der Jugendpsychologie und der Sozial
psychologie über das Verhalten junger Menschen im 
Kollektiv beherrschen. Um das zu erreichen, werde das 
Ministerium der Justiz im Einvernehmen mit dem 
Obersten Gericht Maßnahmen zur Spezialisierung und 
Qualifizierung der Jugendrichter ergreifen. Präsident 
Dr. Toeplitz warnte jedoch davor, von den Richtern 
umfassende Kenntnisse auf den verschiedensten Fach
gebieten zu verlangen. Der Richter könne z. B. nicht 
die Sachkunde eines Psychologen oder Psychiaters ha
ben; er müsse aber die Fragestellung auf diesen Gebie
ten beherrschen und die Fähigkeit zur Beurteilung von 
Gutachten besitzen.
Mit der Qualität der Rechtsmittelentscheidungen der 
Bezirksgerichte in Jugendstrafsachen setzte sich Ober
richter M ü h l b e r g e r  (Oberstes Gericht) ausein
ander. Die wirksame Bekämpfung der Jugendkrimina
lität erfordere eine ständige, qualifizierte Anleitung der 
Kreisgerichte, insbesondere durch operative Tätigkeit 
der Rechtsmittelsenate. Wenn die Rechtsmittelentschei
dungen wegen ihrer geringen Anzahl auch nicht die 
Hauptmethode der Anleitung seien, so müßten sie doch 
viel stärker als bisher genutzt werden, um materiell-

9 Die gekürzte Fassung des Beitrags 1st in diesem Heft ver
öffentlicht.
10 Eine ergänzte, die Thesen präzisierende Fassung des Bei
trags von Lekschas ist in diesem Heft veröffentlicht.
11 Zur Praxis der Gerichte vgl. Schlegel in diesem Heft.

rechtliche und verfahrensrechtliche Mängel zu beseiti
gen sowie Probleme der gesellschaftlichen Wirksamkeit 
des Verfahrens grundsätzlich zu klären.

*

Die Thesen über die Anwendung des § 4 JGG durch 
die Gerichte waren Grundlage einer auf hohem wissen
schaftlichen Niveau stehenden Diskussion über die 
Problematik der strafrechtlichen Verantwortlichkeit 
Jugendlicher.
In diesen Thesen werden die Begriffe „geistiger Reife
grad“ und „sittlicher Reifegrad“ inhaltlich bestimmt 1 
und die für die Erforschung der Einsichts- und Hand
lungsfähigkeit des Jugendlichen bedeutsamen Faktoren 
genannt. Um den Entwicklungsstand des Jugendlichen 
richtig beurteilen zu können, sei vom Grundsatz der 
Allseitigkeit der Persönlichkeitserforschung auszugehen 
(insbesondere Aufklärung der Beziehungen des Jugend
lichen zur gesellschaftlichen Umwelt, seines Bildungs
und Erziehungsstandes usw.). Die Thesen enthalten 
ferner allgemeine Kriterien für die Einholung von Gut
achten und Hinweise darauf, wann eine psychologische 
und wann eine psychologisch-psychiatrische Begutach
tung angebracht ist.
Zur Erläuterung der Thesen führte Frau L i e b s  (Rich
ter am Obersten Gericht) aus, daß die Kriterien für 
die Beiziehung eines Gutachters nicht schematisch be
trachtet werden dürften. Nicht in jedem Fall, in dem 
derartige Hinweise vorliegen, müsse ein Gutachten an
gefordert werden. Vielmehr müßten im Zusammen
hang mit dem Persönlichkeitsbild des Jugendlichen 
und unter Berücksichtigung aller objektiven und sub
jektiven Umstände begründete Zweifel an seiner straf
rechtlichen Verantwortlichkeit bestehen.
Frau Liebs kritisierte, daß manche Gerichte die Gut
achten oftmals unkritisch übernehmen, ohne sie auf der 
Grundlage des Ergebnisses der Hauptverhandlung zu 
würdigen. In den Entscheidungen werde vielfach nicht 
sachbezogen begründet, warum sich das Gericht den 
Darlegungen des Gutachtens anschließt. Gelangt das 
Gericht aber zu einem anderen Ergebnis, dann fehle es 
mitunter an einer gründlichen Auseinandersetzung mit 
dem Gutachten.
Unklarheiten ergäben sich auch bei der Anwendung 
des § 44 JGG, wonach das Gericht nach Anhören eines 
Sachverständigen eine psychologische Begutachtung an
ordnen kann. Es sei unzulässig, bereits vor dem Eröff
nungsverfahren den Sachverständigen zu hören, um 
festzustellen, ob ein Gutachten erforderlich sei, und 
dazu die Sache ggf. in das Ermittlungsverfahren zu
rückzugeben. § 44 JGG setze voraus, daß Umstände, die 
zu Zweifeln an der strafrechtlichen Verantwortlichkeit 
Anlaß geben, bereits ermittelt wurden. Erst im Eröff
nungsverfahren könne das Gericht Zweifel hinsicht
lich der Voraussetzungen des § 4 JGG auf der Grund
lage des § 44 JGG klären bzw. ein Sachverständigen
gutachten anfordern.
Eine weitere Frage, die der Klärung bedürfe, sei die 
Prüfung der strafrechtlichen Verantwortlichkeit bei der 
Übergabe von Jugendsachen an Konflikt- oder Schieds
kommissionen. Frau Liebs hob hervor, daß auch in 
solchen Fällen das übergebende Organ verpflichtet sei, 
die Voraussetzungen des § 4 JGG sorgfältig zu prüfen 
und im Übergabebeschluß dazu Stellung zu nehmen, 
damit das gesellschaftliche Rechtspflegeorgan den Ju
gendlichen umfassend beurteilen und die seinem Ent
wicklungsstand entsprechenden Erziehungsmaßnahmen 
festlegen könne12.

Über die Prüfung der strafrechtlichen Verantwortlich-

12 vgl. Winkler / Jaenchen / Görner, „Erfahrungen mit der Bil
dung und Tätigkeit von Schiedskommissionen“, NJ I960 S. 443.
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